
Stimmzettel Bitte Stimmzettel nach
innen falten!

für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Herborn am 15. März 2026

Sie haben 37 Stimmen!
- Sie können alle 37 Stimmen an verschiedene Bewerberinnen und Bewerber in verschiedenen Wahlvorschlägen vergeben - panaschieren - und dabei jeder Person auf dem Stimmzettel bis zu drei Stimmen geben - kumulieren - (  oder  oder ).

- Sie können, wenn Sie nicht alle 37 Stimmen einzeln vergeben wollen oder noch Stimmen übrig haben, zusätzlich einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen . In diesem Fall hat das Ankreuzen der Kopfleiste zur Folge, dass den Bewerberinnen und Bewerbern des betreffenden Wahlvorschlags in der Reihenfolge ihrer Benennung so lange eine weitere Stimme zugerechnet wird, bis alle
Stimmen verbraucht sind.

- Sie können einen Wahlvorschlag auch nur in der Kopfleiste kennzeichnen , ohne Stimmen an Personen zu vergeben. Das hat zur Folge, dass jede Person in der Reihenfolge des Wahlvorschlags so lange jeweils eine Stimme erhält, bis alle 37 Stimmen vergeben oder jeder Person des Wahlvorschlags drei Stimmen zugeteilt sind.

- Falls Sie einen Wahlvorschlag in der Kopfleiste kennzeichnen, können Sie auch Bewerberinnen und Bewerber in diesem Wahlvorschlag streichen; diesen Personen werden keine Stimmen zugeteilt.

1 Christlich Demokratische
Union Deutschlands CDU

101 Winkler, Lukas

102 Hühne, Reiner

103 Trocha, Sigrid

104 Müller, J. Michael

105 Nießmann, Jens

106 Albert, Sina

107 Weyel, Mathias

108 Kegel, Jan Michael

109 Becker, Barbara

110 Gabriel, Micha

111 Ernst, Larissa

112 Hamm, Thorsten

113 Benner, Tom

114 Discher, Jochen

115 Hardt-El Ansari, Kerstin

116 Heinz, Sebastian

117 Decker, Sven

118 Luy, Anne-Sophie

119 Windorf, Sebastian

120 Danaci, Mustafa

121 Lehr, Monika

122 Naumann, Yannick

123 Winkler, Sigrid

124 Trocha, Jonas

125 Reeh, Peter

126 Dietermann, Timo

3 Sozialdemokratische
Partei Deutschlands SPD

301 Menger, Jörg

302 Neumann, Tanja

303 Gräfe, Andreas

304 Behnam, Ramin

305 Fischer, Thomas

306 Herrmann, Thomas

307 Wagner, Marius Paul

308 Schmidt, Thomas

309 Henrich, Christoph Patrick

310 Kaliczok, David

311 Müller, Norbert

312 Schocher, Tom-Lukas

313 Bayer, Nazime

314 Spellerberg, Gerd

315 Weber, Frank

316 Schmidt, Sascha

317 Benner, Hans

4 BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN GRÜNE

401 Garotti, Dorothea

402 Rompf, Manfred

403 Kaynak, Gülcan

404 Dr. Sattler, Jörg-Daniel

405 Dr. Gillert-Marien, Dorothea Ruth

406 Benner, Matthias

407 Nöthe, Petra

408 Reihl, Ulrich

409 Faber, Karin

410 Zeller, Sebastian

411 Brütting, Beate Katharina

412 Hofmann, Ralf Günter

413 Sunnus, Eva Maria

414 Ulmer, Alexander

415 Hinz, Priska Margarete

5 Freie Demokratische
Partei FDP

501 Becker, Marcel Thomas

502 Jensen, Bruce

503 Thielmann, Niels Erik

504 Knittel, Johannes

505 Kämpfer, Felix

506 Ciliox, Jonathan

507 Bier, Alexej

508 Bieberle, Leif-Erik

509 Faste, Bruno

510 Ströhmann, Katharina

511 Bernhardt, Udo

512 Ströhmann, Steffen

513 Dahlheimer, Peter

514 Dietrich, Klaus

515 Dr. Sbresny, Wilhelm

6 Freie
Wählergemeinschaft FWG

601 Enenkel, Klaus

602 Pfeiffer, Patrick

603 Nickel, Birgit

604 Görzel, Karl Christian

605 Ziegler, Kerstin

606 Koch, Silas

607 Walther, Bernd Willi

608 Krüner, Gerlinde

609 Werner, Jörg

610 Pfeiffer, Gerd Christian

611 Klose, Rainer

612 Betz, Holger

613 Beate, Dieter

614 Enenkel, Dagmar

615 Franz, Sina

7 Sozialgruppe Herborn
e.V. SGH

701 Deworetzki, Frank

702 Franz, Jutta

703 Geschwill, Maik

704 Harbers, Janina Stephanie

705 Junker, Caroline

706 Schlaudraff, Markus

707 Almeida Ramos Da Cruz, Etelvina

708 Hümer, Bärbel

709 Winkel, Manfred

710 Schmalenbach, Nicole Frida

711 Wilhelmi, Stephan

712 Feßer, Jens

713 Geschwill, Christel

714 Franz, Theresia

715 Grün, Helga

8 Bürger für Merkenbach BfM

801 Schäfer, Ralf

802 Metz, Alexander

803 Dietrich, Max

804 Hickl, Armin

805 Ruscu, Julia

806 Grisar, Lea-Marie

807 Frank, Jörn Patrick

808 Kampers, Marco

809 Freitag, Dieter

810 Hinder, Martin

811 Püchner, Torben

812 Ruscu, Christoph

813 Seibel, Heiko

814 Jung-Schäfer, Martina



 Bitte beachten Sie folgende fünf Regeln für die Stimmabgabe:

1. Wie viele Stimmen habe ich?

Sie haben so viele Stimmen, wie Vertreterinnen und Vertreter für Ihre Gemeindevertretung zu wählen sind. Für die anstehende Wahl haben Sie demnach 37 Stimmen.

2. Wie kann ich meine Stimmen auf dem Stimmzettel verteilen?

Sie können Ihre Stimmen einzeln an beliebige Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel vergeben. Dabei dürfen Sie auch Personen aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Listen) auswählen; dieses Verfahren nennt man 'Panaschieren'. Jeder Bewerberin und jedem Bewerber Ihrer Wahl können Sie von Ihren Stimmen eine, aber auch zwei oder höchstens drei Stimmen geben; das Anhäufen von zwei
oder drei Stimmen auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten nennt man 'Kumulieren'. Beide Möglichkeiten können auch gleichzeitig genutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie hierbei Ihre Gesamtstimmenzahl nicht überschreiten.

3. Muss ich überhaupt Stimmen einzeln vergeben?

Nein. Wenn Sie einer Liste, so wie sie auf dem Stimmzettel abgedruckt ist, insgesamt und unverändert Ihr Vertrauen schenken wollen, können Sie Ihre Stimmen auch komplett abgeben, indem Sie diese Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Das Listenkreuz bewirkt, dass bei der Auszählung die Bewerberinnen und Bewerber dieser Liste in der dort genannten Reihenfolge von
oben nach unten jeweils eine Stimme erhalten. Sind danach noch nicht alle Stimmen vergeben, weil auf der Liste weniger Namen stehen als Vertreterinnen und Vertreter zu wählen sind, wird die beschriebene Stimmenverteilung von oben nach unten so lange wiederholt, bis alle Ihre Stimmen aufgebraucht sind oder jede Kandidatin und jeder Kandidat der von Ihnen angekreuzten Liste die höchstzulässige
Zahl von drei Stimmen erhalten hat.

4. Kann ich auch nur einen Teil meiner Stimmen einzeln vergeben?

Ja. Sie können auch nur einen Teil Ihrer Stimmen an einzelne Bewerberinnen und Bewerber vergeben. Damit in diesem Fall der Rest Ihrer Stimmen nicht verfällt, können Sie zusätzlich zur Vergabe von Einzelstimmen eine Liste in dem dafür vorgesehenen Kreis in der Kopfleiste ankreuzen. Durch dieses Listenkreuz kommen Ihre restlichen Stimmen der angekreuzten Liste zugute: Diese Stimmen werden den
Kandidatinnen und Kandidaten der Liste von oben nach unten in der Weise zugeteilt, dass alle die, die von Ihnen weniger als drei Einzelstimmen bekommen haben, eine weitere Stimme erhalten bis alle Ihre Stimmen verteilt sind oder alle nicht gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber der angekreuzten Liste drei Stimmen haben.

5. Kann ich Bewerberinnen und Bewerber streichen?

Ja. Falls Sie eine Liste in der Kopfleiste angekreuzt haben, können Sie einzelne Namen aus dieser Liste streichen. Dies führt dazu, dass die gestrichenen Bewerberinnen und Bewerber keine Ihrer Stimmen erhalten.

Gibt es sonst noch irgendetwas zu beachten?

Eigentlich nur Selbstverständlichkeiten: Vergeben Sie nicht mehr Stimmen, als Ihnen zustehen. Kreuzen Sie nicht mehr als eine Liste an. Geben Sie keinem Kandidaten mehr als drei Stimmen. Sie riskieren sonst, dass ein Teil Ihrer Stimmen verloren geht oder Ihre Stimmabgabe insgesamt ungültig ist.

Haben Sie noch Fragen?

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Wahlamt unserer Gemeinde/Stadt:
Hauptstraße 39, 35745 Herborn, 02772708204
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Themenportal Wahlen im Internet unter
wahlen.hessen.de/kommunalwahlen/allgemeine-kommunalwahlen/wahlsystem

 Nicht vergessen: Am 15. März 2026 zur Wahl gehen! Vielen Dank für Ihr Interesse!

Ihr Wahlamt


